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Amtsblatt  Nr. 17
   der VG Erftal mit den Mitgliedsgemeinden

Bürgstadt und Neunkirchen
und der Gemeinde Eichenbühl

44. Jahrgang | 14. 09. 2021
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Amtlicher Teil
der Verwaltungsgemeinschaft Erftal mit dem
Markt Bürgstadt und der Gemeinde Neunkirchen

*  *  *

Standesamtliche Mitteilungen
Bitte beachten: 
Standesamtliche Nachrichten wie Geburten, Eheschließungen oder Sterbefälle 
können aus Datenschutzgründen nur veröffentlicht werden, wenn die Beteilig- 
ten/Angehörigen schriftlich (per Post oder E-Mail an standesamt@buergstadt.de) 
zustimmen. 

Eheschließung
04.09. Thomas Wilhelm Berberich und Julia Christina Brielbeck,
 Bürgstadt, Centgrafenweg 2

Der Heimat- und Geschichtsverein 
Bürgstadt plante im letzten Jahr 
zum 25-jährigen Bestehen eine 
Museumsnacht unter Mitwirkung 
mit ehemaligen „Singvögeln“. 

Es wäre ein tolles Ereignis gewor-
den, hätte Corona nicht 
alles zunichte gemacht. 

...mit den Singvögeln vom Untermain?
Wie war das eigentlich...

Aber unsere aufwendigen 
Vorbereitungen sollen nicht 
umsonst gewesen sein:
Mit diesem QR-Code 
können Sie die „Webseite“ der Singvögel öffnen und sich über
diese erfolgreiche Zeit bestens informieren. Viel Spaß wünscht Ihr

...mit den Singvögeln vom Untermain?

Blutspendedienst
des Bayerischen Roten Kreuzes
Der nächste Blutspendetermin:
Montag, 27. September 2021
von 17.00 – 20.00 Uhr

NEUNKIRCHEN
Dorfgemeinschaftshaus, Tiefentaler Weg 1

Bitte Termin reservieren:
www.blutspendedienst.com/Neunkirchen

Bitte bringen Sie zu jeder Spende unbedingt Ihren Blutspenderpass mit, 
zumindest aber einen Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass, 
Führerschein).
Bitte unbedingt den Spendeabstand von 56 Tagen einhalten!

Haben Sie noch Fragen zum Blutspenden? Nutzen Sie unsere kostenlose Telefon-
Hotline:  0800 11 949 11 (Montag bis Freitag von 07.30 Uhr bis 18.00 Uhr).
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MARKT BÜRGSTADT

WAHLBEKANNTMACHUNG
zur Bundestagswahl

1.  Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. 
 Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.

2. Der Markt Bürgstadt ist in folgende 3 Wahlbezirke eingeteilt:

 Der Markt Bürgstadt ist in 3 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 
16.08.2021 bis 05.09.2021 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

3. Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvorstände tritt/treten zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr im Rathaus Bürgstadt, Sitzungssaal bzw. Feuer-
wehrlehrsaal, Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt zusammen.

4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, 
in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. Die Wähler und Wählerinnen haben 
die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. 

 Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben. 

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler und jede Wählerin erhält 
bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 

 Jeder Wähler und jede Wählerin hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

 a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber und 
Bewerberinnen der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Par-
tei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreis-
wahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes 
Bewerbers und jeder Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung,

 b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Na-
men der ersten fünf Bewerber oder Bewerberinnen der zugelassenen Landes- 
listen und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

 Die wählende Person gibt

 ihre Erststimme in der Weise ab,
  dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in 

einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Bewerber oder welcher Bewerberin sie gelten soll,

 und ihre Zweitstimme in der Weise ab,
  dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen 

Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher 
Landesliste sie gelten soll.

 Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des Wahl-
raums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise 
gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf 
nicht fotografiert oder gefilmt werden.

5.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermitt-
lung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Per-
son hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
6.  Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 

Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 
  oder
 b) durch Briefwahl
 teilnehmen.

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde, einen 
Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag 
sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschrie-
benen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich 
ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle der wahl-
berechtigten Person ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).

 Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinde-
rung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer 
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anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahlge-
setzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahl-
entscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches).

Bürgstadt, 14.09.2021           gez. Thomas Grün 
MARKT BÜRGSTADT           1. Bürgermeister 
  *  *  *

Die nächsten Gemeinderatssitzungen
Die nächsten Gemeinderatssitzungen finden in Abhängigkeit der Corona- 
Situation wie folgt statt:

Bürgstadt:  Dienstag, 28. September 2021, um 19.30 Uhr
     im Bürgerzentrum Mittelmühle

Neunkirchen: Donnerstag, 7. Oktober 2021, um 19.30 Uhr
     im Dorfgemeinschaftshaus Neunkirchen

Anträge können bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin im Rat- 
haus abgegeben werden. Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden im 
Aushangkasten und für Bürgstadt im Internet unter www.buergstadt.de 
und für Neunkirchen im Internet unter www.neunkirchen-unterfranken.de 
veröffentlicht.

Hier können auch Niederschriften der vorangegangenen öffentlichen 
Sitzungen nachgelesen werden.
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GEMEINDE NEUNKIRCHEN 

WAHLBEKANNTMACHUNG
zur Bundestagswahl

1.  Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. 
 Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.

2. Die Gemeinde Neunkirchen ist in folgende 3 Wahlbezirke eingeteilt:

 Die Gemeinde Neunkirchen ist in 3 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 
16.08.2021 bis 05.09.2021 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

3. Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvorstände tritt/treten zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr im Rathaus Neunkirchen, Sitzungssaal, Fran-
kenstraße 20, 63930 Neunkirchen zusammen.

4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, 
in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. Die Wähler und Wählerinnen haben 
die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. 

 Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben. 

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler und jede Wählerin erhält 
bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 

 Jeder Wähler und jede Wählerin hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

 a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber und 
Bewerberinnen der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Par-
tei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreis-
wahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes 
Bewerbers und jeder Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung,

Helfen verbindet –
Wir verschenken eine Stunde Zeit!

       

Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln
des Bayer. Staatsministeriums für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie und Frauen.

Helfen
verbindet

B Ü R G S T A D T   
www.helfen-verbindet-buergstadt.de

Markt Bürgstadt  und  „Helfen verbindet –
Wir verschenken eine Stunde Zeit“

Einladung zum

Senioren-Kino in Bürgstadt
 am Freitag, 17. Sept. 2021
 im Pfarrsaal Bürgstadt   (keine Kosten!)

 Filmtitel:  „Das schwarze Schaf“ (1960)

 Heinz Rühmann spielt den Pater Brown in Höchstform – ein weit 
 gehend ungetrübtes Vergnügen.

 15 Uhr Beginn mit Kaffee und Kuchen
 Filmbeginn: ca. 16 Uhr (Filmlänge:  ca. 1 ½ Stunden)

Der Seniorenbeauftragte vom Markt Bürgstadt, Andreas Köster, bietet in Zu-
sammenarbeit mit  „Helfen verbindet – Wir verschenken eine Stunde Zeit“ 
das Seniorenkino an.

Bei Kaffee, Kuchen und Getränken können Sie einen schönen Nachmittag verbringen.
Wegen der Kontaktbeschränkungen bezüglich Corona ist eine Anmeldung erforder-
lich: Rathaus Bürgstadt, Bürgerbüro, bei Renate Gümperlein (Tel. 09371/ 973819) 
oder renate.guemperlein@buergstadt.de
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 anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahlge-
setzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahl-
entscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches).

Neunkirchen, 14.09.2021          gez. Wolfgang Seitz 
GEMEINDE NEUNKIRCHEN          1. Bürgermeister 
  

*  *  *

Wer hat Lust, im Chor zu singen?

Wer rettet mit den Gesangverein
„Einigkeit“ Neunkirchen?

Was wären unsere Gemeinden ohne Vereine?
In der Pandemie haben wir alle erlebt, wie öde, einsam und leer ohne 
Vereinsaktivitäten unser Leben ist. Die meisten Chöre haben Nachwuchs-
schwierigkeiten – so ist es auch in unserem Chor.

Es wäre schön, wenn wir nach der Sommerpause bei der ersten Probe am

 Montag, den 20. September 2021, um 18.30 Uhr
im Gemeinschaftshaus Neunkirchen

viele neue Sängerinnen und Sänger – auch aus Nachbargemeinden – 
begrüßen könnten. Schaut doch einfach vorbei !

Die Vorstandschaft

 b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Na-
men der ersten fünf Bewerber oder Bewerberinnen der zugelassenen Landes- 
listen und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

 Die wählende Person gibt

 ihre Erststimme in der Weise ab,
  dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in 

einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Bewerber oder welcher Bewerberin sie gelten soll,

 und ihre Zweitstimme in der Weise ab,
  dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen 

Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher 
Landesliste sie gelten soll.

 Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des Wahl-
raums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise 
gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf 
nicht fotografiert oder gefilmt werden.

5.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermitt-
lung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Per-
son hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
6.  Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 

Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 
  oder
 b) durch Briefwahl
 teilnehmen.

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde, einen 
Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag 
sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschrie-
benen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich 
ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle der wahl-
berechtigten Person ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).

 Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinde-
rung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer 
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Adler Apotheke | Inh. Johannes Worlicek e.K. | Kolpingstraße 2 | 63927 Bürgstadt
Tel.: 0 93 71 / 94 80 700 | Fax: 0 93 71 / 94 80 711 | apotheke@adler-apotheke-gz.de

Tel.: 0 93 71 / 94 80 700

  

P Kostenlos Parken
vor der Apotheke
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Meine Gesundheit in guten Händen 
im Gesundheitszentrum Bürgstadt

Öffnungszeiten:

Montag-Freitag 8:00 - 19:00 Uhr

Mittwoch Nachmittag geöffnet!
Samstag 9:00 - 13:00 Uhr
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APPotheken Sie auch schon?

Vom Handwerk kann man sich zur Kunst erheben.

Vom Pfuschen nie.                                   "Goethe"

Vom Handwerk kann man sich zur Kunst erheben. 
Vom Pfuschen nie.                                     „Goethe“

Beratungsstelle für seelische Gesundheit
und Lebenskrisen in Miltenberg
Sozialpsychiatrischer Dienst der AWO Unterfranken e.V.
Brückenstraße 19, Miltenberg, Öffnungszeiten:  Mo. – Do.  9 -16 Uhr, Fr.  9 -14 Uhr
Tel. 09371/80325, E-Mail: spdi-miltenberg@awo-unterfranken.de

Tageszentrum für seelische Gesundheit und Artrio-Hofcafé
Bischoffstraße 6, Miltenberg, Öffnungszeiten:  Mo. – Do.  8 -16 Uhr, Fr.  8 -14 Uhr
Tel. 09371-660188, E-Mail: tageszentrum-miltenberg@awo-unterfranken.de

Betreutes Wohnen
Bischoffstraße 8, Miltenberg, Öffnungszeiten:  Mo. – Do.  9 -16 Uhr, Fr.  9 -14 Uhr
Tel. 09371-668400, E-Mail: bew-miltenberg@awo-unterfranken.de
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VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT ERFTAL
mit dem Markt Bürgstadt und der Gemeinde Neunkirchen

BEKANNTMACHUNG
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis

und die Erteilung von Eintragungsscheinen
für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags

(Eintragungsfrist vom 14. bis 27. Oktober 2021)

1. Das Wählerverzeichnis für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags 
des Marktes Bürgstadt und der Gemeinde Neunkirchen wird am Freitag, 24.09., 
Montag, 27.09. und Dienstag, 28.09.2021 während der Dienststunden im Rat-
haus Bürgstadt, Bürgerbüro, Zimmer Nr. 1, Große Maingassse 1, 63927 Bürgstadt 
für Stimmberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. Stimmberechtigte können 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Stimmbe-
rechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen 
sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Stimm-
berechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach dem Meldege-
setz eingetragen ist.

2. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht ist 
durch ein Datensichtgerät möglich.

3. Zur Eintragung in die Eintragungsliste für das Volksbegehren ist nur zuge- 
lassen, wer 

 a) in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
 b) einen Eintragungsschein hat
 und stimmberechtigt ist.

 Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann von Frei-
tag, 24.09. bis spätestens Dienstag, 28.09.2021 schriftlich Einspruch einlegen. 

 Am Freitag, 24.09., Montag, 27.09. und Dienstag, 28.09.2021 kann der Ein-
spruch auch durch Erklärung zur Niederschrift im Rathaus Bürgstadt, Bürger-
büro, Zimmer Nr. 1, Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt  eingelegt werden.

4. Wer einen Eintragungsschein hat, kann sich in die Eintragungsliste eines belie-
bigen Eintragungsraums in Bayern eintragen.

 Darüber hinaus können Stimmberechtigte, die während der gesamten Eintra-
gungszeit wegen Krankheit oder körperlicher Behinderung nicht oder nur unter 
unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum aufzu-

suchen, gem. Art. 69 Abs. 3 Satz 3 LWG auf dem Eintragungsschein eine Hilfsper-
son mit der Eintragung beauftragen. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist auf 
dem Eintragungsschein eidesstattlich zu versichern.

 Briefliche Eintragung (Briefwahl) ist nicht möglich.

5. Einen Eintragungsschein erhält auf Antrag, wer

5.1 in das Wählerverzeichnis eingetragen und stimmberechtigt ist,

5.2 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen, aber stimmberechtigt ist und

 a) nachweist, dass er ohne Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis nach § 76 Abs. 1 i. V. m. § 15 Abs. 1 Landeswahlordnung 
(bis zum 23. September 2021) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerver-
zeichnis nach § 76 Abs. 1 i. V. m. § 19 Abs. 1 Landeswahlordnung (bis zum 28. 
September 2021) versäumt hat,

 b) dessen Stimmrecht erst nach Ablauf der Fristen nach § 76 Abs. 1 i. V. m. § 15 
Abs. 1 oder § 19 Abs. 1 Landeswahlordnung entstanden ist,

 c) dessen Stimmrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die 
Gemeinde von der Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses 
erfahren hat.

6. Der Eintragungsschein kann bis zum Ende der Eintragungsfrist, 27.10.2021, 
16:00 Uhr im Rathaus Bürgstadt, Bürgerbüro, Zimmer Nr. 1, Große Maingasse 
1, 63927 Bürgstadt schriftlich, elektronisch (z. B. auch per Telefax, E-Mail) oder 
mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden.

 Stimmberechtigte mit Behinderungen können sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.

7. Der Eintragungsschein wird übersandt oder amtlich überbracht. Versichert eine 
stimmberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Eintragungsschein 
nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Ende der Eintragungsfrist (27.10.2021, 
16:00 Uhr) ein neuer Eintragungsschein erteilt werden.

8. Der Eintragungsschein kann auch durch die stimmberechtigte Person persönlich 
abgeholt werden. An andere Personen kann der Eintragungsschein nur ausge-
händigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Stimmberechtigte vertritt; dies hat 
sie der Gemeinde vor dem Empfang der Unterlagen schriftlich zu versichern.

Bürgstadt, 14.09.2021 Markt Bürgstadt Gemeinde Neunkirchen
   Thomas Grün    Wolfgang Seitz
   1. Bürgermeister     1. Bürgermeister
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Amtlicher Teil
der Gemeinde Eichenbühl mit Ortsteilen

Standesamtliche Mitteilungen

Bitte beachten: 
Standesamtliche Nachrichten wie Geburten, Eheschließungen oder Sterbefälle 
können aus Datenschutzgründen nur veröffentlicht werden, wenn die Beteilig- 
ten/Angehörigen schriftlich (per Post oder E-Mail an standesamt@eichenbuehl.de) 
zustimmen. 

Geburt
18.08.   Hanna Kern, Tochter von Theresa Monika Kern
 geb. Zeitler und Florian Simeon Kern, Julius-Keppner-
 Straße 24

*  *  *

Christoph Heider und Bodo Tilly, Geschäftsführer

Die Immobilienprofis der Raiffeisen-Volksbank.

Eine Bank in Sachen Immobilien.
Telefon 09371/504-3280
www.volksbank-immobilien.online

Volksbank Immobilien GmbH
Ein Unternehmen der 

Wir bewerten
Ihre Immobilie
- kostenlos!

c  Kundendienst
c  Verkauf und Service
c  Lichttechnik, EDV
c  Energie- und Gebäudetechnik
c  Installation Alt- und Neubau

www.oswaldundmenges.de
Schulstraße 14
63930 Neunkirchen
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GEMEINDE EICHENBÜHL – Wahlbekanntmachung

1.  Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl statt. 
 Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.

2. Die Gemeinde Eichenbühl ist in folgende 4 Wahlbezirke eingeteilt:

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 
24.08.2021 bis 27.08.2021 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

3. Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvorstände tritt/treten zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses um 16.30 Uhr im Rathaus Eichenbühl, Zimmer Kasse/Kämme-
rei, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl zusammen.

4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, 
in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. Die Wähler und Wählerinnen haben 
die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. 

 Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben. 

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler und jede Wählerin erhält 
bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 

 Jeder Wähler und jede Wählerin hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

 a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber und 
Bewerberinnen der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Par-
tei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreis-
wahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes 
Bewerbers und jeder Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung,

 b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, 

  sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Na-
men der ersten fünf Bewerber oder Bewerberinnen der zugelassenen Landes- 
listen und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

 Die wählende Person gibt

 ihre Erststimme in der Weise ab,
  dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in 

einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Bewerber oder welcher Bewerberin sie gelten soll,

 und ihre Zweitstimme in der Weise ab,
  dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen 

Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher 
Landesliste sie gelten soll.

 Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des Wahl-
raums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise 
gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf 
nicht fotografiert oder gefilmt werden.

5.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermitt-
lung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Per-
son hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
6.  Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 

Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 
  oder
 b) durch Briefwahl
 teilnehmen.

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde, einen 
Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag 
sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschrie-
benen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich 
ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle der wahl-
berechtigten Person ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).

 Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinde-
rung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
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 gabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahlge-
setzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahl-
entscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches).

Eichenbühl, 14.09.2021                       WAHLAMT
GEMEINDE EICHENBÜHL           gez.   M e r z 
  

*  *  *

Wichtige Rufnummern:
Einheitliche Notrufnummer
für Feuerwehr und Rettungsdienst/Notarzt .................................... 112

Ärztlicher Bereitschaftdienst / Notdienst
zu erfragen unter der kostenfreien Rufnummer (bundesweit):  ........... 11 61 17

Polizei Miltenberg:  ................................................................. 0 93 71 / 945-0

THW Miltenberg:  .................................................................... 0 93 71 / 27 25

BRK Miltenberg:  .................................................................. 0 93 71 / 97 22-0

Helios Klinik Erlenbach: .......................................................... 0 93 72 / 700-0

Tel.  (0  93  71) 35  10 oder 22  93
Fax  (0  93  71) 35  49
E-Mail: mail@herbertschmitt.de
Internet: www.herbertschmitt.de
Eichenbühler Straße 83
63927 Bürgstadt (neben Autohaus Erftal)Nachfolger: André Schmitt

FRISCHER FISCH
aus Bremerhaven!

DER FISCHMANN KOMMT:

JEDEN MITTWOCH
(NEUE ZEITEN!)

in BÜRGSTADT
am ROSENGARTEN

von 14.45 - 15.15 Uhr

in EICHENBÜHL
am Dorfplatz

von 15.20 - 15.40 Uhr

Fischereihafen-Direktverkauf
Fischfeinkost Holzapfel

Bremerhaven
Tel. 01 51 / 18 53 25 25

Kreuzbund Miltenberg 
(Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft
für Suchtkranke und Angehörige)

Wöchentliche vertrauliche Gesprächskreise:
Montag 19.00 – 21.00 Uhr  Info: 09371/6698658
Dienstag  19.30 – 21.30 Uhr  Into: 09371/1623
Donnerstag  19.30 – 21.30 Uhr  Info: 09378 /1786

Frauengesprächskreis:
letzter Dienstag im Monat Info: 09371/1623
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Beratung • Planung • Ausführung

Hauck
Ralph Hauck
Schaftrieb 2

63928 Eichenbühl
Telefon (0 93 71) 15 53
Telefax (0 93 71) 20 68

E-Mail: elektro-hauck@t-online.de

Elektrotechnik

l Verkauf und Reparatur
 von Elektrogeräten 
l  Stark- u. Schwachstrom-
 Installation
l  Photovoltaik- und Solaranlagen
l Zentrale Staubsaugeranlagen

l  Wohnraum-
 Lüftungsanlagen
l Kundendienst – E-CHECK
l EDV- und Telefonanlagen
l Gebäudetechnik – EIB
l  Elektroheizungen

Führerschein !?

Unterricht und Anmeldung:

Eichenbühl:  Montag 19:30 Uhr
Miltenberg:  Dienstag und Donnerstag 18:30 Uhr
Amorbach:  Montag und Donnerstag 19:00 Uhr 
Kleinheubach: Dienstag 19:00 Uhr
 Freitag  16:30 Uhr

Infos im Internet: www.fahrschule-grosskinsky.de 
oder einfach anrufen: 0170/3115887

Sie wollen eine kompetente und fachgerechte Führerschein-
ausbildung? Dann sind Sie bei uns genau richtig!  

Wir bieten Ihnen:

  Ausbildung in allen Klassen
  optimale Ausbildung in Theorie und Praxis
  praxisgerechte Ausbildungsfahrzeuge
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GEMEINDE EICHENBÜHL

BEKANNTMACHUNG

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis
und die Erteilung von Eintragungsscheinen

für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags

(Eintragungsfrist vom 14. bis 27. Oktober 2021)

1. Das Wählerverzeichnis für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags für 
die Gemeinde Eichenbühl wird am Freitag, 24.09., Montag, 27.09. und Diens-
tag, 28.09.2021 während der Dienststunden im Rathaus Eichenbühl, Einwohner-
meldeamt, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl für Stimmberechtigte zur Einsicht 
bereit gehalten. Stimmberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Personen können Stimmberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen 
glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständig-
keit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Stimmberechtigten, für die im Melderegister eine 
Auskunftssperre nach dem Meldegesetz eingetragen ist.

2. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht ist 
durch ein Datensichtgerät möglich.

3. Zur Eintragung in die Eintragungsliste für das Volksbegehren ist nur zuge- 
lassen, wer 

 a) in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 

 b) einen Eintragungsschein hat

 und stimmberechtigt ist.

 Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann von Frei-
tag, 24.09. bis spätestens Dienstag, 28.09.2021 schriftlich Einspruch einlegen. 

 Am Freitag, 24.09., Montag, 27.09. und Dienstag, 28.09.2021 kann der Ein-
spruch auch durch Erklärung zur Niederschrift im Rathaus Eichenbühl, Einwoh-
nermeldeamt, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl eingelegt werden.

4. Wer einen Eintragungsschein hat, kann sich in die Eintragungsliste eines belie-
bigen Eintragungsraums in Bayern eintragen.

 Darüber hinaus können Stimmberechtigte, die während der gesamten Eintra-
gungszeit wegen Krankheit oder körperlicher Behinderung nicht oder nur unter 
unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum aufzu-

suchen, gem. Art. 69 Abs. 3 Satz 3 LWG auf dem Eintragungsschein eine Hilfsper-
son mit der Eintragung beauftragen. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist auf 
dem Eintragungsschein eidesstattlich zu versichern.

 Briefliche Eintragung (Briefwahl) ist nicht möglich.

5. Einen Eintragungsschein erhält auf Antrag, wer

5.1 in das Wählerverzeichnis eingetragen und stimmberechtigt ist,

5.2 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen, aber stimmberechtigt ist und

 a) nachweist, dass er ohne Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis nach § 76 Abs. 1 i. V. m. § 15 Abs. 1 Landeswahlordnung 
(bis zum 23. September 2021) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerver-
zeichnis nach § 76 Abs. 1 i. V. m. § 19 Abs. 1 Landeswahlordnung (bis zum 28. 
September 2021) versäumt hat,

 b) dessen Stimmrecht erst nach Ablauf der Fristen nach § 76 Abs. 1 i. V. m. § 15 
Abs. 1 oder § 19 Abs. 1 Landeswahlordnung entstanden ist,

 c) dessen Stimmrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die 
Gemeinde von der Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses 
erfahren hat.

6. Der Eintragungsschein kann bis zum Ende der Eintragungsfrist, 27.10.2021, 
16:00 Uhr im Rathaus Eichenbühl, Hauptstraße 97, Einwohnermeldeamt, 63928 
Eichenbühl schriftlich, elektronisch (z. B. auch per Telefax, E-Mail) oder mündlich 
(nicht aber telefonisch) beantragt werden.

 Stimmberechtigte mit Behinderungen können sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.

7. Der Eintragungsschein wird übersandt oder amtlich überbracht. Versichert eine 
stimmberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Eintragungsschein 
nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Ende der Eintragungsfrist (27.10.2021, 
16:00 Uhr) ein neuer Eintragungsschein erteilt werden.

8. Der Eintragungsschein kann auch durch die stimmberechtigte Person persönlich 
abgeholt werden. An andere Personen kann der Eintragungsschein nur ausge-
händigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Stimmberechtigte vertritt; dies hat 
sie der Gemeinde vor dem Empfang der Unterlagen schriftlich zu versichern.

GEMEINDE EICHENBÜHL        gez. Günther Winkler
Eichenbühl, 14.09.2021        1. Bürgermeister
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Nachrichten
aus den Gemeinden

   ERFTAL
BOTE

   ERFTAL-
BOTE

Gemeinde Neunkirchen – Öffnungszeiten des Grüngutsammelplatzes

                              Sommer (15.03. – 31.10.) Winter (01.11. – 14.03.)

 Dienstag: 17.00 – 19.00 Uhr

 Freitag: 17.00 – 19.00 Uhr Freitag: 14.00 – 16.00 Uhr 

 Samstag: 12.00 – 17.00 Uhr Samstag: 13.00 – 15.00 Uhr

Markt Bürgstadt – Öffnungszeiten des Grüngutsammelplatzes/Schredderplatzes

                              Sommer (15.03. – 31.10.) Winter (01.11. – 14.03.)

 Montag: geschlossen
 Dienstag: 16:00 – 19:00 Uhr
 Mittwoch: geschlossen
 Donnerstag: 10:00 – 12:00 Uhr und Donnerstag:  10:00 – 12:00 Uhr
  17:00 – 19:00 Uhr
 Freitag: 15:00 – 19:00 Uhr Freitag: 14:30 – 16:30 Uhr
 Samstag: 14:00 – 18:00 Uhr Samstag: 13:30 – 16:30 Uhr

MARKT BÜRGSTADT / GEMEINDE NEUNKIRCHEN

Öffnungszeiten der Grüngutsammelplätze und des Schredderplatzes

*  *  *

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer Ausstellung in Eichenbühl. 
Telefonische Voranmeldung erwünscht.

63928 Eichenbühl | Fon 0 93 71 - 60 86

wennAutodann.de

63928 Eichenbühl | Fon 0 93 71 - 60 86

wennAutodann.dewennAutodann.de
63928 Eichenbühl Fon 0 93 71 - 60 86

Service
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Ich bedanke mich für die vielen Glückwünsche, Geschenke,
Aufmerksamkeiten und freundlichen Worte zu meinem

80. Geburtstag
All das und die vielen lieben Menschen
haben diesen Tag zu einem besonderen Tag gemacht.

„Familie ist, wo Leben beginnt und Liebe niemals endet!“

Neunkirchen, im August 2021              Rudi Scheurich

Büro: 09371 / 65 000 46 / Mobil: 0170 / 95 299 86 / www.mhdhg.de

:CDFGHJKL*(

SICHERHEITDATENSCHUTZ
Videoüberwachung
und Aufzeichnungs-

systeme

zertifizierter
Beratungsservice

auf Basis der DSGVO

COMPUTER VDSL/HSI
Beratung & 

Buchung, sowie
Einrichtungsservice

Reparatur, Verkauf
Virenentfernung,
Datensicherung

Datensicherung,
Cloud und mehr:

Partner

NEU! Homematic IP bei MHDHG:

                                                           

Nach dem Win 7 Support-Ende:
Wir machen Ihren PC/Notebook
wieder sicher und schneller!

Windows 10 Upgrade
Schutz gegen PC-Viren & Co.

Datensicherheits- und
zertifizierte DSGVO-Beratung!

Professioneller

Multimedia Handel Dienstleistungen Heiko Girschek, Eichenbühl

- ohne Kabelziehen

- energiesparend

- mehr Sicherheit

- mehr Komfort

Wir machen Das!

Rüsten Sie jetzt Ihr Haus mit smarter Technik nach!

Kraftstoffverbrauch Suzuki Swift 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP Comfort (61 kW | 83 PS | 5-Gang- Schaltgetriebe I 
Hubraum 1.197 ccm I Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,8 l/100 km, 
Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,2 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 l/100 km; 
C02-Emissionen kombiniert 121 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki lgnis 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP Comfort (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe I 
Hubraum 1.197 ccm I Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,4 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100 km, 
Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 l/100 km; 
C02-Emissionen kombiniert 121 g/km.
Dieses Fahrzeug wurde ausschließlich nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World 
Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der C02-Emissionen, typge-
nehmigt. Die strengeren Prüfbedingungen des WLTP sollen realitätsnähere Kraftstoffverbrauchs- und C02-Emissionswerte liefern. Das WLTP ersetzt 
das bisherige Prüfverfahren NEFZ seit dem 1. September 2018. Für dieses Fahrzeug liegen keine Kraftstoffverbrauchs- und C02-Emissionswerte 
nach NEFZ mehr vor. Auf Empfehlung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 1. Januar 2021 sowie zu Ihrer Information haben 
wir für dieses Fahrzeug, die auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und C02-Emissionswerte angegeben. Bitte 
beachten Sie jedoch, dass diese Werte keine Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen NEFZ-Testzyklus gemessenen Werten anderer Fahrzeuge 
gewährleisten. Unter www.auto.suzuki.de/wltp erhalten Sie weitere Informationen über die hier angegebenen Werte nach dem WLTP-Prüfverfahren.
1Endpreis für einen Suzuki Swift 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP Comfort. Sonderpreis inkl. Überführungskosten. Solange Vorrat reicht.
2Endpreis für einen Suzuki lgnis 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP Comfort. Sonderpreis inkl. Überführungskosten. Solange Vorrat reicht.

Macht Sinn, macht Laune. 
So klein und schon Allrad. 
Swift ab 17.339,- EUR1, lgnis ab 17.346,- EUR2

Große Technik, kleines Format, typisch Suzuki - Swift Hybrid und lgnis Hybrid  
mit ALLGRIP AUTO Allradantrieb machen überall Spaß und bieten  
ein Plus an Sicherheit, wenn Straße oder Wetter es erfordern.  
Ihr Suzuki Partner berät Sie gerne.

lnh. Gernot Essert - www.autohaus-essert.de 
Suzuki Vertragshändler - Telefon 09371/7565 
Miltenberger Straße 15 - 63928 Eichenbühl

66 kW (90 PS), 1.242 ccm

Abbildung zeigt Sonderausstattung
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Fahrzeugpreis2:  15.589,- €
Aktionsnachlass2:  2.599,- €

AKTIONS-BARPREIS2: 

AKTIONS-ANGEBOT3: 
monatlich nur: 142,
Optional mit bis zu 4 Jahren Versicherungsfl at4:

78,75 € 63,00 € 47,25 €

Suzuki IGNIS 1.2. Dualjet Comfort, 5-türig

  Rückfahrkamera     Sitzheizung
  Audio-System (inkl. DAB) mit Navigation, 

Freisprecheinrichtung & Lenkradbedienung
  Rücksitze einzeln verschieb- & umklappbar
  Klimaanlage     Tagfahrlicht & Lichtsensor
  Inkl. Überführung & 3 Jahre Werksgarantie1

  Auf Wunsch Metallic Lackierung +500,- €

  Auf Wunsch Assistenzsystempaket +1.000,- €

  Auf Wunsch Allradantrieb +1.500,- €

HOHES
SITZEN

EINFACHES
PARKEN

FLEXIBLES
LADEN

BEQUEMES
EINSTEIGEN

Kraftstoff verbrauch: innerorts 5,7l/100 km, außerorts 4,1l/100 km, 
kombiniert 4,7l/100km, CO2-Ausstoß kombinierter Testzyklus 
107g/km (VO EG 715/2007). Effi  zienzklasse D
Weitere Informationen zum offi  ziellen Kraftstoff verbrauch und den offi  ziel-
len spezifi schen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 
„Leitfaden über den Kraftstoff verbrauch, die CO₂-Emissionen und den 
Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an 
allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH 
(DAT) (unter www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

1  Ab Erstzulassung 3 Jahre bzw. 100.000 km Werksgarantie der Suzuki Deutschland GmbH, Suzuki Allee 7, 64625 Bensheim. Optionale  Verlänge-
rung 2 Jahre Anschlussgarantie 180,- €. Ein Service der Real Garant Versicherungs AG, Strohgäustraße 5, 73765 Neuhausen.

2  Unverbindliche Preisempfehlung  der Suzuki Deutschland GmbH,  Suzuki Allee 7,  64625 Bensheim in  Höhe von 14.690,- €  zzgl.  Überführungskosten 
899,- €  ergibt Fahrzeugpreis 15.589,- €. Abzüglich einmaligen Aktionsnachlass 2.599,- € von Autohaus Essert, Inhaber Gernot Essert, Miltenberger 
Straße 15, 63928 Eichenbühl, nicht mit anderen Suzuki Aktionsangeboten kombinierbar, nur für Privatkunden, ergibt Aktionspreis 12.990,- €. Beträge 
enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Aktionszeitraum 01.04. bis 30.06.2019 oder solange der Vorrat reicht.

3  Leasingbeispiel für einen Suzuki Ignis 1.2 Comfort  5trg. Auf Basis des Kaufpreises in Höhe von 15.589,- € inklusive Überführungskosten 899,- €, 
abzgl. Aktionsnachlass 2.599,- €, abzgl. Anzahlungsbetrag 0,- €, Finanzierungsbetrag 12.990,- €, Gesamtbetrag 14.593,08 €, eff ektiver Jahreszins 
3,29 %, gebundener Sollzins 3,24 %, 60 Monate Laufzeit, 60 monatl. Raten à 142,- €, Vereinbarter Restwert 6.073,08 €, 10.000 km/pro Jahr Fahr-
leistung. Beträge enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Restwert kann weiter fi nanziert werden. Bonität vorausgesetzt. Leasingart: Restwert-
leasing. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt nur für die COMCO Leasing Service 
GmbH, Im Teelbruch 106, 45219 Essen. Aktionszeitraum 01.04. bis 30.06.2019 oder solange der Vorrat reicht.

4  Nur für Privatkunden. Selbstbeteiligung Teil- / Vollkasko 150,- € / 500,- €. BGV-Versicherung AG, Dulacher Allee 56, 76131 Karlsruhe. Pauschal-
Tarif inkl. Werkstattbindung an Suzuki Händler. Aktionszeitraum 01.04. bis 30.06.2019 oder solange der Vorrat reicht.

12.990,12.990,

lnh. Gernot Essert - www.autohaus-essert.de 
Suzuki Vertragshändler - Telefon 09371/7565 
Miltenberger Straße 15 - 63928 Eichenbühl

66 kW (90 PS), 1.242 ccm

Abbildung zeigt Sonderausstattung

©
 h

an
se

nw
er

bu
ng

.d
e

Fahrzeugpreis2:  15.589,- €
Aktionsnachlass2:  2.599,- €

AKTIONS-BARPREIS2: 

AKTIONS-ANGEBOT3: 
monatlich nur: 142,
Optional mit bis zu 4 Jahren Versicherungsfl at4:

78,75 € 63,00 € 47,25 €

Suzuki IGNIS 1.2. Dualjet Comfort, 5-türig

  Rückfahrkamera     Sitzheizung
  Audio-System (inkl. DAB) mit Navigation, 

Freisprecheinrichtung & Lenkradbedienung
  Rücksitze einzeln verschieb- & umklappbar
  Klimaanlage     Tagfahrlicht & Lichtsensor
  Inkl. Überführung & 3 Jahre Werksgarantie1

  Auf Wunsch Metallic Lackierung +500,- €

  Auf Wunsch Assistenzsystempaket +1.000,- €

  Auf Wunsch Allradantrieb +1.500,- €

HOHES
SITZEN

EINFACHES
PARKEN

FLEXIBLES
LADEN

BEQUEMES
EINSTEIGEN

Kraftstoff verbrauch: innerorts 5,7l/100 km, außerorts 4,1l/100 km, 
kombiniert 4,7l/100km, CO2-Ausstoß kombinierter Testzyklus 
107g/km (VO EG 715/2007). Effi  zienzklasse D
Weitere Informationen zum offi  ziellen Kraftstoff verbrauch und den offi  ziel-
len spezifi schen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 
„Leitfaden über den Kraftstoff verbrauch, die CO₂-Emissionen und den 
Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an 
allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH 
(DAT) (unter www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

1  Ab Erstzulassung 3 Jahre bzw. 100.000 km Werksgarantie der Suzuki Deutschland GmbH, Suzuki Allee 7, 64625 Bensheim. Optionale  Verlänge-
rung 2 Jahre Anschlussgarantie 180,- €. Ein Service der Real Garant Versicherungs AG, Strohgäustraße 5, 73765 Neuhausen.

2  Unverbindliche Preisempfehlung  der Suzuki Deutschland GmbH,  Suzuki Allee 7,  64625 Bensheim in  Höhe von 14.690,- €  zzgl.  Überführungskosten 
899,- €  ergibt Fahrzeugpreis 15.589,- €. Abzüglich einmaligen Aktionsnachlass 2.599,- € von Autohaus Essert, Inhaber Gernot Essert, Miltenberger 
Straße 15, 63928 Eichenbühl, nicht mit anderen Suzuki Aktionsangeboten kombinierbar, nur für Privatkunden, ergibt Aktionspreis 12.990,- €. Beträge 
enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Aktionszeitraum 01.04. bis 30.06.2019 oder solange der Vorrat reicht.

3  Leasingbeispiel für einen Suzuki Ignis 1.2 Comfort  5trg. Auf Basis des Kaufpreises in Höhe von 15.589,- € inklusive Überführungskosten 899,- €, 
abzgl. Aktionsnachlass 2.599,- €, abzgl. Anzahlungsbetrag 0,- €, Finanzierungsbetrag 12.990,- €, Gesamtbetrag 14.593,08 €, eff ektiver Jahreszins 
3,29 %, gebundener Sollzins 3,24 %, 60 Monate Laufzeit, 60 monatl. Raten à 142,- €, Vereinbarter Restwert 6.073,08 €, 10.000 km/pro Jahr Fahr-
leistung. Beträge enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Restwert kann weiter fi nanziert werden. Bonität vorausgesetzt. Leasingart: Restwert-
leasing. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt nur für die COMCO Leasing Service 
GmbH, Im Teelbruch 106, 45219 Essen. Aktionszeitraum 01.04. bis 30.06.2019 oder solange der Vorrat reicht.

4  Nur für Privatkunden. Selbstbeteiligung Teil- / Vollkasko 150,- € / 500,- €. BGV-Versicherung AG, Dulacher Allee 56, 76131 Karlsruhe. Pauschal-
Tarif inkl. Werkstattbindung an Suzuki Händler. Aktionszeitraum 01.04. bis 30.06.2019 oder solange der Vorrat reicht.

12.990,12.990,
Abbildungen zeigen aufpreispflichtige Sonderausstattung. 
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Dienstag 14.09. KREUZERHÖHUNG
Miltenberg 9:00 Messfeier - Antoniusgedenken - Klosterkirche 
Mittwoch 15.09. Gedächtnis der Schmerzen Mariens
Breitendiel 18:30 Messfeier 
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 
Donnerstag 16.09. Hl. Kornelius, hl. Cyprian
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Klosterkirche
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Neue Pfarrkirche
Miltenberg 18:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum 
Mainbullau 18:30 Andacht 
Miltenberg 20:00 Taizé-Gebet - Laurentiuskapelle 
Freitag 17.09.
Bürgstadt 8:00 Messfeier - Neue Pfarrkirche (f. Josef und Irma Hock (Leg) / nach 

Meinung der Stifter) 

Samstag 18.09.
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - Gemeindezentrum
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz/Beichtgelegenheit - Neue Pfarrkirche
Bürgstadt 18:30 Vorabendmesse - Neue Pfarrkirche (f. Willi und Angela Blaschke 

(Leg.) / f. Erna und Bruno Hofmann und Angeh. / f. Leb. und Verst. der 
Familien Hofmann, Helmstetter und Enkeltochter Uta / f. Herbert und 
Bernd Tausch) 

Mainbullau 18:30 Wort-Gottes-Feier 
Sonntag 19.09. 25. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Miltenberg 8:00 Messfeier - Klosterkirche 
Miltenberg 10:00 Messfeier - Pfarrkirche 
Breitendiel 10:00 Messfeier für die Pfarreiengemeinschaft 
Miltenberg 14:00 Tauffeier von Hanna Amelia Lopes Meira
Bürgstadt 17:00 Friedhofsgang
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche 
Montag 20.09. Hl. Andreas Kim Taegon u. hl. Paul Chong Hasang
Miltenberg 18:30 Messfeier - Pfarrkirche 
Dienstag 21.09. HL. MATTHÄUS
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz - Alte Pfarrkirche
Bürgstadt 18:30 Messfeier - Alte Pfarrkirche (f. Johanna Hench und Angeh. (Leg.) / 3. 

Seelenamt Gerhard Hörber / Seelenamt Anna Helmstetter / Seelenamt 
Bruno Helmstetter) 

Mittwoch 22.09.
Wenschdorf 18:30 Messfeier 
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 
Donnerstag 23.09. Hl. Pater Pio von Pietrelcina
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Klosterkirche 
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Neue Pfarrkirche
Miltenberg 18:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum 
Mainbullau 18:30 Messfeier 

2021

 

Dienstag 14.09. KREUZERHÖHUNG
Miltenberg 9:00 Messfeier - Antoniusgedenken - Klosterkirche 
Mittwoch 15.09. Gedächtnis der Schmerzen Mariens
Breitendiel 18:30 Messfeier 
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 
Donnerstag 16.09. Hl. Kornelius, hl. Cyprian
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Klosterkirche
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Neue Pfarrkirche
Miltenberg 18:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum 
Mainbullau 18:30 Andacht 
Miltenberg 20:00 Taizé-Gebet - Laurentiuskapelle 
Freitag 17.09.
Bürgstadt 8:00 Messfeier - Neue Pfarrkirche (f. Josef und Irma Hock (Leg) / nach 

Meinung der Stifter) 

Samstag 18.09.
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - Gemeindezentrum
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz/Beichtgelegenheit - Neue Pfarrkirche
Bürgstadt 18:30 Vorabendmesse - Neue Pfarrkirche (f. Willi und Angela Blaschke 

(Leg.) / f. Erna und Bruno Hofmann und Angeh. / f. Leb. und Verst. der 
Familien Hofmann, Helmstetter und Enkeltochter Uta / f. Herbert und 
Bernd Tausch) 

Mainbullau 18:30 Wort-Gottes-Feier 
Sonntag 19.09. 25. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Miltenberg 8:00 Messfeier - Klosterkirche 
Miltenberg 10:00 Messfeier - Pfarrkirche 
Breitendiel 10:00 Messfeier für die Pfarreiengemeinschaft 
Miltenberg 14:00 Tauffeier von Hanna Amelia Lopes Meira
Bürgstadt 17:00 Friedhofsgang
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche 
Montag 20.09. Hl. Andreas Kim Taegon u. hl. Paul Chong Hasang
Miltenberg 18:30 Messfeier - Pfarrkirche 
Dienstag 21.09. HL. MATTHÄUS
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz - Alte Pfarrkirche
Bürgstadt 18:30 Messfeier - Alte Pfarrkirche (f. Johanna Hench und Angeh. (Leg.) / 3. 

Seelenamt Gerhard Hörber / Seelenamt Anna Helmstetter / Seelenamt 
Bruno Helmstetter) 

Mittwoch 22.09.
Wenschdorf 18:30 Messfeier 
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 
Donnerstag 23.09. Hl. Pater Pio von Pietrelcina
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Klosterkirche 
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Neue Pfarrkirche
Miltenberg 18:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum 
Mainbullau 18:30 Messfeier 

2021

Freitag 24.09.
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche 
Samstag 25.09.
Breitendiel 14:30 Tauffeier von Moritz Grimm 
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - Gemeindezentrum
Miltenberg 18:00 Beichtgelegenheit - Pfarr  haus  
Miltenberg 18:30 Vorabendmesse - Pfarrkirche 
Breitendiel 18:30 Vorabendmesse 
Sonntag 26.09. 26. SONNTAG IM JAHRESKREIS

- Caritative Aufgaben - 
Miltenberg 8:00 Messfeier - Klosterkirche 
Bürgstadt 10:00 Messfeier - Neue Pfarrkirche (f. Johanna und Helmut Baumann (Leg.) /

f. Markus Keller und Großeltern / f. Georg, Bruno, Cenzi und Martin Heß, 
leb. und verst. Angeh. / f. Walter Zöller, Birgit und Thomas Hofmann und 
Angeh. / f. Josef Neuberger und verst. Angeh. / f. Rosel Breunig geb. 
Umscheid / f. Horst, Elfriede und Edgar Frosch und Eltern und Verst. der 
Familie Büttner / f. Rudolf und Irmgard Huckauf und verst. Angeh.) 

Wenschdorf 10:00 Messfeier für die Pfarreiengemeinschaft 
Miltenberg 11:00 Messfeier in portugiesischer Sprache - Gemeindezentrum 
Miltenberg 14:00 Tauffeier von Mara Difloe - Pfarrkirche
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche 
Montag 27.09. Hl. Vinzenz v. Paul
Miltenberg 18:30 Messfeier - Pfarrkirche 
Dienstag 28.09. Hl. Thekla und hl. Lioba
Miltenberg 9:00 Messfeier - Antoniusgedenken- - Klosterkirche 

Hinweis für die Feier der Gottesdienste:
Bringen Sie bitte Ihr eigenes Gebet- und Gesangbuch "Gotteslob" mit.
Bitte kommen Sie mit medizinischer-Maske. Diese darf am Platz ab genommen werden.

Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten Pfarrbüro Dienstags von 9-12 Uhr

Rufnr.: Pfarrbüro Bürgstadt.............................21 44 Mail: pfarrei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de 

Fax.................................................94 77 31
Pfarrer Jan Kölbel…........….........6 50 09 90 Mail: jan.koelbel@bistum-wuerzburg.de

Pfr. i. R. Albrecht Kleinhenz…......6 68 05 90 Mail: albrecht.kleinhenz@bistum-weurzburg.de

Jugendseelsorger Bernd Winter  ...97 87 42 Mail: bernd.winter@bistum-wuerzburg.de

Past.Ref. Marcus Schuck.….......6 69 58 79 Mail: marcus.schuck@bistum-wuerzburg.de

   Kantor Michael Bailer..................….…. .6 50 09 96 Mail: michael.bailer@bistum-wuerzburg.de

Gem.-Ass. Tatjana Steppacher   6 50 09 94 Mail: tatjana.steppacher@bistum-wuerzburg.de

Homepage: www.pg-st-martin-miltenberg-buergstadt.de

      
Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten Pfarrbüro:  Dienstags von 9 – 12 Uhr

Rufnr.:  Pfarrbüro Bürgstadt  ........................... 21 44 Mail:  pfarrei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de
 Telefax:   ........................................94 77 31
 Pfarrer Jan Kölbel .......................6 50 09 90 Mail:  jan.koelbel@bistum-wuerzburg.de
 Pfarrer i. R. Albrecht Kleinhenz ...6 68 05 90 Mail:  albrecht.kleinhenz@bistum-wuerzburg.de
 Jugendseelsorger Bernd Winter  ....97 87 42 Mail: bernd.winter@bistum-wuerzburg.de
 Past.-Ref. Marcus Schuck ...........6 69 58 79 Mail:  marcus.schuck@bistum-wuerzburg.de
 Michael Bailer.............................6  50  09  96 Mail:  michael.bailer@bistum-wuerzburg.de
 Gem.-Ass. Tatjana Steppacher  ...6  50  09  94 Mail: tatjana.steppacher@bistum-wuerzburg.de

 Homepage: www.pg-st-martin-miltenberg-buergstadt.de

Hinweis für die Feier der Gottesdienste:
Bringen Sie bitte Ihr eigenes Gebet- und Gesangbuch  „Gotteslob“ mit.
Bitte kommen Sie mit medizinischer Maske. Diese darf am Platz abgenommen werden.

Sorgen kann man teilen  –  Telefonseelsorge Untermain
= 08 00 / 11 10 111 und  = 08 00 / 11 10 222 (kostenfrei)
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Praxis zu. Und nun?

HEUTE ZUM ARZT
Sie haben Beschwerden, die Sie mit Hausmitteln oder der Hausapotheke nicht in den 
Griff bekommen. Bis zum nächsten Werktag können Sie nicht warten. Sie brauchen einen 
Arzt – noch heute. Für diese Fälle gibt es außerhalb der Sprechzeiten die deutschland-
weite Nummer des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes:  = 116 117

WENN JEDE MINUTE ZÄHLT
Sie haben plötzlich heftige Beschwerden oder hatten einen Unfall. Und fürchten ernste 
bis lebensbedrohliche Folgen, wenn Sie nicht sofort behandelt werden. Zum Beispiel 
bei Anzeichen eines Herzinfarktes, eines Schlafanfalls oder in einem ähnlich dringenden 
Notfall. Jetzt gilt es, keine Zeit zu verlieren:  Wählen Sie sofort den Notruf:  = 112

Auch außerhalb der Sprechzeiten – zum Beispiel nachts und am Wochenende – sind Sie bestens ver-
sorgt: Bei akuten, nicht lebensbedrohlichen Beschwerden wählen Sie die Telefonnummer 116 117. 
Hier erfahren Sie am schnellsten, wie und wo Sie die ärztliche Hilfe erhalten, die Sie brauchen. Die 
Rufnummer 116 117 funktioniert ohne Vorwahl und gilt deutschlandweit. Der Anruf ist für Sie ko-
stenfrei – über das Festnetz und auch über das Mobiltelefon. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ver-
sorgt sowohl Kassen- als auch Privatpatienten.
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Dienstag                           14.09.                                                                         K  reuzerhöhung  

Eichenbühl 18:30 Lichtreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier 

Mittwoch                          15.09.                                      Gedächtnis der Schmerzen Mariens  

Neunkirchen 19:00 Messfeier

Donnerstag                      16.09.                                                                             Hl. Kornelius  

Schippach 19:00 Messfeier   

Freitag                              17.09.                                                                                                   

Heppdiel 18:30 Schmerzhafter Rosenkranz

19:00 Messfeier

25. Sonntag im Jahreskreis25. Sonntag im Jahreskreis

Samstag                           18.09.                                                                                                   

Richelbach 19:00 Messfeier

Sonntag                            19.09.                                                                                                   

Eichenbühl 8:30 Messfeier  

Neunkirchen 8:30 Messfeier

Riedern 10:00 Messfeier

Heppdiel Patrozinium Hl. Mauritius

10:00 Messfeier 

Schippach 10:00 Wort-Gottes-Feier

Umpfenbach 10:00 Wort-Gottes-Feier

10:00 Kindergottesdienst im Gemeinschaftshaus

Montag                             20.09.           Hl. Andreas Kim Taegon, Hll. Paul Chong Hasang u. Gef.     

Umpfenbach 19:00 Messfeier 

Dienstag                           21.09.                                                                              Hl. Matthäus  

Eichenbühl 18:30 Schmerzhafter Rosenkranz

19:00 Messfeier 

Richelbach 18:30 Rosenkranz

19:00 Messfeier

Mittwoch                          22.09.                                                                                                   

Neunkirchen 19:00 Messfeier

Donnerstag                      23.09.                                                                Hl. Pio da Pietrelcina  

Riedern 19:00 Messfeier

Freitag                              24.09.                                                                                                   

Heppdiel 18:30 Freudenreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

26. Sonntag im Jahreskreis26. Sonntag im Jahreskreis

Caritas - Kollekte

Samstag                           25.09.                                                                                                   

Riedern 19:00 Messfeier Kirchweihe (1905)

Dienstag                           14.09.                                                                         K  reuzerhöhung  

Eichenbühl 18:30 Lichtreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier 

Mittwoch                          15.09.                                      Gedächtnis der Schmerzen Mariens  

Neunkirchen 19:00 Messfeier

Donnerstag                      16.09.                                                                             Hl. Kornelius  

Schippach 19:00 Messfeier   

Freitag                              17.09.                                                                                                   

Heppdiel 18:30 Schmerzhafter Rosenkranz

19:00 Messfeier

25. Sonntag im Jahreskreis25. Sonntag im Jahreskreis

Samstag                           18.09.                                                                                                   

Richelbach 19:00 Messfeier

Sonntag                            19.09.                                                                                                   

Eichenbühl 8:30 Messfeier  

Neunkirchen 8:30 Messfeier

Riedern 10:00 Messfeier

Heppdiel Patrozinium Hl. Mauritius

10:00 Messfeier 

Schippach 10:00 Wort-Gottes-Feier

Umpfenbach 10:00 Wort-Gottes-Feier

10:00 Kindergottesdienst im Gemeinschaftshaus

Montag                             20.09.           Hl. Andreas Kim Taegon, Hll. Paul Chong Hasang u. Gef.     

Umpfenbach 19:00 Messfeier 

Dienstag                           21.09.                                                                              Hl. Matthäus  

Eichenbühl 18:30 Schmerzhafter Rosenkranz

19:00 Messfeier 

Richelbach 18:30 Rosenkranz

19:00 Messfeier

Mittwoch                          22.09.                                                                                                   

Neunkirchen 19:00 Messfeier

Donnerstag                      23.09.                                                                Hl. Pio da Pietrelcina  

Riedern 19:00 Messfeier

Freitag                              24.09.                                                                                                   

Heppdiel 18:30 Freudenreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

26. Sonntag im Jahreskreis26. Sonntag im Jahreskreis

Caritas - Kollekte

Samstag                           25.09.                                                                                                   

Riedern 19:00 Messfeier Kirchweihe (1905)

Neunkirchen 19:00 Messfeier Kirchweihe (1905)

mit Einführung der neuen und Verabschiedung der ausscheidenden 

Ministranten

Sonntag                            26.09.                                                                                                   

Schippach 8:30 Messfeier

Umpfenbach 8:30 Messfeier

Richelbach 10:00 Messfeier 

Eichenbühl 10:00 Messfeier  

Windischb. 11:00 Taufe Merle Wöber

Montag                             27.09.                                                                    Hl. Vinzenz v. Paul  

Umpfenbach 19:00 Messfeier

Dienstag                           28.09.                                                           Hl. Lioba und   hl.   Thekla  

Eichenbühl 18:30 Freudenreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

Richelbach 19:00 Messfeier

Pfarreiengemeinschaft St. Antonius Erftal und Höhen

Pfarramt Pfarrgasse 1, 63928 Eichenbühl 
 Pfarrsekretärin Heike Leibfried, Tel. 09371-2556, Fax 09371-9488951
 E-Mail: pg.eichenbuehl@bistum-wuerzburg.de

Seelsorger  Pfarrer Artur Fröhlich
 Tel. 09371-2556 (Pfarrhaus Eichenbühl),
 E-Mail: artur.froehlich@bistum-wuerzburg.de

 Pastoralreferent Hermann Gömmel
 Tel. 09371- 9488950 (Pfarrhaus Eichenbühl)
 E-Mail: hermann.goemmel@bistum-wuerzburg.de

 Pfarrvikar Krzysztof Winiarz
 Tel. 09378 -9082830, Fax 09378-9082831 (Pfarrhaus Neunkirchen)
 Frankenstr. 30, 63930 Neunkirchen 
 E-Mail: krzystof.winiarz@bistum-wuerzburg.de
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   Evang.-Luth. Kirchengemeinde Miltenberg

Mittwoch, 15.09. 16.00 Uhr Konfirmandenkurs
Donnerstag, 16.09. 20.00 Uhr Taizégebet in der Laurentiuskapelle  
    Miltenberg
Samstag, 18.09. 19.00 Uhr Gottesdienst am Samstagabend
Sonntag, 19.09. 10.00 Uhr Gottesdienst
Dienstag, 21.09. 18.00 Uhr Teamerkurs – neuer Kursbeginn
    im Pfarramt (Jugendraum)
Mittwoch, 22.09. 16.00 Uhr Konfirmandenkurs
Sonntag, 26.09. 11.00 Uhr Gottesdienst für ALLE

Regelmäßige Veranstaltungen im Evang. Gemeindehaus 
Montags, wöchentlich 20.00 Uhr Kontemplation
Dienstags, wöchentlich       15.00 Uhr Skatrunde  
Dienstags, 14-tägig 20.00 Uhr Ökum. Schola
Donnerstags, wöchentlich 10.00 Uhr Krabbelgruppe (Kinder von 6 Monaten bis 3 Jahre)

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei allen Gottesdiensten
eine FFP2-Maske getragen werden muss.

Unsere Johanneskirche ist täglich ab 9.00 Uhr geöffnet. 
Pfr. Lutz Domröse ist unter der Tel. 9489544 zu erreichen.

Weitere Informationen unter www.evangelisch-miltenberg.de

Sonntag                       11.09.                                                                                                        

RICH 8:30 Messfeier

EICH 10:00 Messfeier  

HEPP 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung

UMPF 14:30 Tauffeier für Michel Eisenhauer

Montag                         12.09.                                                                                                        

UMPF 19:00 Messfeier

Dienstag                      13.09.                                                       Hl. Johannes Chrysostomus  

EICH 18:30 Lichtreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier 

VERANSTALTUNGSKALENDER

DO 25.08. 15.30 EICH, Frauenbund, Grillen im Verkehrsgarten

MO 05.09. 19.00 EICH, Frauenbund, Filmabend im Pfarrheim „Honig im Kopf“

Do 08.09.                   RICH: Diözesanwallfahrt zum Kreuzberg für alle 

Do 08.09.  14.00 NEUN, Senior/innentreff im Gasthaus Adler

2

Die Nachbarschaftshilfe 
„Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen“ 
ist für Sie da.

Rufen Sie bei Bedarf eine dieser Nummern:
Eichenbühl 09371 6694903     Neunkirchen  09371 6694904
Riedern             09371 6694905     Heppdiel        09371 6694906

Die Nachbarschaftshilfe 
„Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen“ 
ist für Sie da.

Rufen Sie bei Bedarf eine dieser Nummern:
Eichenbühl 09371 6694903     Neunkirchen  09371 6694904
Riedern             09371 6694905     Heppdiel        09371 6694906

„Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen“ 
Die Nachbarschaftshilfe ist für Sie da! Wir haben unseren Fahrdienst 
wieder aufgenommen. Um unsere Helferinnen und Helfer zu schützen, 
befördern wir derzeit nur vollständig Geimpfte, Genesene und Personen, 
die einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 24 Std. ist.
Um die gültigen Verordnungen einzuhalten, müssen alle Insassen 
eine FFP2-Maske tragen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Rufen Sie bei Bedarf eine dieser Nummern:

Bereich Eichenbühl  09371 6694903     
Bereich Neunkirchen  09371 6694904
Bereich Riedern   09371 6694905     
Bereich Heppdiel           09371 6694906

www.zeit-fuereinander-euh.de
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MERKBLATT
Problemabfälle aus Haushalten

Kommunale Abfallwirtschaft
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Defi nition

Problemabfälle im Sinne der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Miltenberg sind die in Haushalten 
üblicherweise anfallenden Kleinmengen von Stoffen, die nach Art, Beschaffenheit oder Menge in beson-
derem Maße gesundheits-, luft-, wassergefährdend, explosiv oder brennbar sind. 

Zu den Problemabfällen zählen insbesondere:

Ölhaltige Abfälle
 z. B. Heizöl, Ölschlämme, mineralölhaltige Fette, tropfende verbrauchte 
 Ölbinder, tropfende feste fett- und ölverschmierte Betriebsmittel

Pfl anzen- und Schädlingsbekämpfungsmittel
Holzschutzmittel

 Desinfektionsmittel
 Laborchemikalien und Gifte im engeren Sinne

 z. B. Cadmium, Arsen
Abfälle mit metallischem Quecksilber

 z. B. Thermometer, Leuchtstoffröhren, Quecksilberdampfl ampen,      
 Schalter

Batterien
 Der Handel ist verpfl ichtet, Batterien zurückzunehmen. Nutzen Sie     
 daher nach Möglichkeit dieses Rücknahmesystem.        
 Für Bleiakkumulatoren (Autobatterien) besteht eine Pfandpfl icht!

Säuren, Laugen, Salze, Chemikalienreste aus dem Hobbybereich
 z. B. Fixierbäder, Bleichbäder, Entwicklerbäder

Lösemittelhaltige Abfälle und Substanzen
 z. B. Benzin, Spiritus, Tri, Pinselreiniger, Kaltreiniger, Kleber, 
 Abbeizmittel, Betriebsmittel, die zum Aufsaugen von Lösungsmitteln, 
 Chemikalien, Farben und Lacken verwendet wurden; 
 Frostschutzmittel, Bremsfl üssigkeiten

Flüssige Farben und Lacke
 Flüssige Leimreste
 PCB-haltige Kleinkondensatoren
 Schadstoffhaltige Haushaltsreiniger

 z. B. Entkalker, Rohr- und Abfl ußreiniger, Backofen- und Grillreiniger,      
 Fleckenentferner

Spraydosen
Unbekannte Chemikalien

 Mit Gefahrstoffsymbolen gekennzeichnete Gebinde und Gebinde      
 mit  unbekanntem Inhalt

 Handfeuerlöscher
 Rückgabe beim Händler. In Ausnahmefällen Annahme bei der       
 Kreismülldeponie Guggenberg oder der Müllumladestation Erlenbach.

Gesundheits-
gefährdend

Ätzend

Leicht- oder 
Hochentzündlich

Brandfördernd

Explosions-
gefährlich
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 Entsorgung
 Problemabfälle aus Haushalten, die nicht verwertbar sind, sind unvermischt den Problemabfall-  
 sammlungen des Landkreises zuzuführen.

 Feste Annahmestellen

 Müllumladestation Erlenbach
 Tel. 06022 614367

 Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8:00 bis 16:00 Uhr

 Samstag 8:00 bis 14:00 Uhr

 Während der Sommerzeit:          
 Donnerstag und Freitag bis 18:00 Uhr

 Mobile Sammlungen
 Mobile Problemabfallsammlungen fi nden mindestens zweimal jährlich in jeder Gemeinde des 

Landkreises Miltenberg statt. Die jeweiligen Sammeltermine, Sammelzeiten und Standorte werden
 über die Gemeindeverwaltungen, die Info-Zeitung „blickpunkt MIL“ oder die Tagespresse 
 bekanntgemacht.
 Neben den Problemabfällen werden bei der „Mobilen Sammlung“ auch Elektrokleingeräte 
 (Kantenlänge kleiner als 30 cm) angenommen.

Bitte beachten:
Problemabfälle sind direkt dem Personal des Schadstoffmobils zu übergeben. Ein Abstellen  
von Problemabfällen vor Beginn der jeweiligen Problemabfallsammlung ist nicht zulässig.   
Dies stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die nach der Abfallwirtschaftssatzung des Landkrei-  
ses mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
Außerdem besteht die Gefahr, dass sich spielende Kinder mit abgestellten Problemabfällen   
verätzen  bzw. vergiften oder dass durch auslaufende Stoffe der Boden verunreinigt wird.

Besondere Hinweise zur Entsorgung einzelner Problemabfälle

Altöl
 Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Handelsgeschäfte und ähnliche Einrichtungen, die gewerbsmäßig   
 Verbrennungsmotoren- oder Getriebeöle an Endverbraucher abgeben, müssen die Altöle kostenlos  
 zurücknehmen. Eine Beimischung von Fremdstoffen zum Altöl, wie Lösemittel, Bremsfl üssigkeit,   
 Benzin oder Heizöl, ist verboten.

 Farben-, Lack- und Leimreste
 Leergebinde aus Metall oder Kunststoff mit ausgehärteten Farb-, Lack- oder Leimresten    
 (ausstrichsauber!) können grundsätzlich einer Wiederverwertung zugeführt werden (Gelber Sack).  

Ausgehärtete Dispersionsfarben können über die graue Restmülltonne entsorgt werden.

Grundsätzlich
 Generell dürfen alle Problemabfälle nur in Gebinden mit maximal 5 l Inhalt angeliefert werden.   
 Größere Gebinde sprengen die Kapazität des Schadstoffmobils. Die Entsorgungskosten werden   
 durch zusätzlichen Verpackungsaufwand unverhältnismäßig hoch. Ein Umfüllen der Problem-  
 abfälle vor Ort ist in der Regel nicht zulässig. Bitte liefern Sie die Problemabfälle nach Möglichkeit in  
 geschlossenen Behältern an, um ein Auslaufen zu verhindern.

Kreismülldeponie Guggenberg
Tel. 09378 740

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8:00 bis 16:00 Uhr
Samstag 8:00 bis 14:00 Uhr

Dr. Martina Vieth, Tel. 09371 501-384 
Gustl Fischer, Tel. 09371 501-380 
E-Mail: abfallwirtschaft@lra-mil.de

Sie haben noch Fragen? 
Dann wenden Sie sich bitte an die 

Abfallberatung im Landratsamt:
2

 Entsorgung
 Problemabfälle aus Haushalten, die nicht verwertbar sind, sind unvermischt den Problemabfall-  
 sammlungen des Landkreises zuzuführen.

 Feste Annahmestellen

 Müllumladestation Erlenbach
 Tel. 06022 614367

 Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8:00 bis 16:00 Uhr

 Samstag 8:00 bis 14:00 Uhr

 Während der Sommerzeit:          
 Donnerstag und Freitag bis 18:00 Uhr

 Mobile Sammlungen
 Mobile Problemabfallsammlungen fi nden mindestens zweimal jährlich in jeder Gemeinde des 

Landkreises Miltenberg statt. Die jeweiligen Sammeltermine, Sammelzeiten und Standorte werden
 über die Gemeindeverwaltungen, die Info-Zeitung „blickpunkt MIL“ oder die Tagespresse 
 bekanntgemacht.
 Neben den Problemabfällen werden bei der „Mobilen Sammlung“ auch Elektrokleingeräte 
 (Kantenlänge kleiner als 30 cm) angenommen.

Bitte beachten:
Problemabfälle sind direkt dem Personal des Schadstoffmobils zu übergeben. Ein Abstellen  
von Problemabfällen vor Beginn der jeweiligen Problemabfallsammlung ist nicht zulässig.   
Dies stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die nach der Abfallwirtschaftssatzung des Landkrei-  
ses mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
Außerdem besteht die Gefahr, dass sich spielende Kinder mit abgestellten Problemabfällen   
verätzen  bzw. vergiften oder dass durch auslaufende Stoffe der Boden verunreinigt wird.

Besondere Hinweise zur Entsorgung einzelner Problemabfälle

Altöl
 Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Handelsgeschäfte und ähnliche Einrichtungen, die gewerbsmäßig   
 Verbrennungsmotoren- oder Getriebeöle an Endverbraucher abgeben, müssen die Altöle kostenlos  
 zurücknehmen. Eine Beimischung von Fremdstoffen zum Altöl, wie Lösemittel, Bremsfl üssigkeit,   
 Benzin oder Heizöl, ist verboten.

 Farben-, Lack- und Leimreste
 Leergebinde aus Metall oder Kunststoff mit ausgehärteten Farb-, Lack- oder Leimresten    
 (ausstrichsauber!) können grundsätzlich einer Wiederverwertung zugeführt werden (Gelber Sack).  

Ausgehärtete Dispersionsfarben können über die graue Restmülltonne entsorgt werden.

Grundsätzlich
 Generell dürfen alle Problemabfälle nur in Gebinden mit maximal 5 l Inhalt angeliefert werden.   
 Größere Gebinde sprengen die Kapazität des Schadstoffmobils. Die Entsorgungskosten werden   
 durch zusätzlichen Verpackungsaufwand unverhältnismäßig hoch. Ein Umfüllen der Problem-  
 abfälle vor Ort ist in der Regel nicht zulässig. Bitte liefern Sie die Problemabfälle nach Möglichkeit in  
 geschlossenen Behältern an, um ein Auslaufen zu verhindern.

Kreismülldeponie Guggenberg
Tel. 09378 740

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8:00 bis 16:00 Uhr
Samstag 8:00 bis 14:00 Uhr

Dr. Martina Vieth, Tel. 09371 501-384 
Gustl Fischer, Tel. 09371 501-380 
E-Mail: abfallwirtschaft@lra-mil.de

Sie haben noch Fragen? 
Dann wenden Sie sich bitte an die 

Abfallberatung im Landratsamt:



40 41

Veranstaltungskalender

Bürgstadt   (ohne Gewähr)

„Helfen verbindet – Wir verschenken eine Stunde Zeit!“
Bürgerschaftliches Engagement in Bürgstadt
Die Helferinnen und Helfer stehen ehrenamtlich und vertraulich allen Bewoh-
nern von Bürgstadt zur Verfügung. Rufen Sie uns an, wenn Sie Hilfe benötigen!
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter der 
Tel.-Nr. 09371/9492010.
Mehr Infos zu den möglichen Hilfen finden Sie auch auf unserer Internetseite:
www.helfen-verbindet-buergstadt.de

    Freiwillige Feuerwehr Bürgstadt
    Montags Feuerwehrdienst
    Bitte aktuellen Übungsplan unter
    www.feuerwehr-buergstadt.de/aktuelles/termine beachten.

Neunkirchen   (ohne Gewähr)

SV Richelbach
18.09. 19.00 Uhr  Abhaltung der Generalversammlung im Sportheim.
 Bei dieser Vereinsveranstaltung hat sich jedermann an die 3G-Regel  
 zu halten und muss infolgedessen entsprechende Impfnachweise   
 mitbringen. 

FF Richelbach
21.09. 19.30 Uhr  Übung

Bayerisches Rotes Kreuz
27.09. 17.00 – 20.00 Uhr  Blutspende
 im GH Neunkirchen, Tiefentaler Weg 1

Kleintierzuchtverein Neunkirchen und Erftal e.V. 
28.09. 20.00 Uhr  Monatsversammlung in der Kleintierzuchtanlage 

Hauptstraße 47
63927 Bürgstadt

=  9 98 50

Fax: (0 93 71) 9 98 51
Mobil: 01 71/266 76 19

hubheiz-service@t-online.de

  Führerscheinausbildung

  ist Vertrauenssache!

0175 / 5 22 68 98
die-fuehrerschein-macher.de 

Hauptstr. 43, 63927 Bürgstadt
Unterricht: Di & Mi 18.30 Uhr 
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern  •  Telefon: 116 117
Ein Service der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns

(Dienstzeiten: von Freitag 13.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr, an Feiertagen von 18.00 Uhr am Vor-
abend bis 8.00 Uhr des folgenden Werktages am Mittwoch von 13.00 Uhr bis Donnerstag 8.00 Uhr)
Sofern Ihr Hausarzt/behandelnder Arzt nicht erreichbar ist, vermittelt Ihnen in dringenden Behand-
lungsfällen die Vermittlungs- und Beratungszentrale der KVB, Tel. 116 117 (kostenfrei), einen dienst-
habenden Arzt des hausärztl. Bereitschaftsdienstes sowie ggf. auch einen diensthabenden Facharzt.

Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Erftal und die Gemeinde Eichenbühl

Amtsblattredaktion: – Verwaltungsgemeinschaft Erftal, Frau Ott oder Herr Schuhmacher, 
  Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt, Tel. 0  93  71 / 97  38 -17, -31,  
  Fax: 0  93  71 / 6500  503, E-Mail: amtsblatt@buergstadt.de;
 – Gemeinde Eichenbühl, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl,
  Tel. 09371/9720-0, E-Mail: info@eichenbuehl.de

Auflage:  4.083 Erscheinungsweise:  dienstags, alle 14 Tage

Abgabeschluss: Anzeigen und Texte müssen für die nächste Ausgabe 18/2021 bis 
Freitag, 17. September 2021, 12.00 Uhr, bei der Amtsblattredaktion, 
Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt, eingegangen sein.

Anzeigeneinteilung,
Herstellung/Druck: Druckerei Berthold, Kolpingstraße 1, Bürgstadt, Tel. 0  93  71 / 6  73  08
 Fax: 0  93  71 / 6  95  30, E-Mail: druckereiberthold@t-online.de

Verteilung: kostenlos an alle Haushalte im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft 
Erftal und der Gemeinde Eichenbühl

Für Druckfehler oder fälschlich vermittelte Information kann keine Haftung übernommen 
werden, ebenfalls nicht für unverlangt eingesandte Bilder und Manuskripte.
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NOTDIENST DER APOTHEKEN   (ohne Gewähr)
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ZAHNÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
von 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr  (ohne Gewähr)

14.09. Anker-Apotheke  Hauptstraße 21-23, Miltenberg  Tel. 09371/6689801
15.09. Mäander-Apotheke  Hauptstraße 32, Miltenberg Tel. 09371/2944
16.09. Engelberg-Apotheke Hauptstraße 11, Großheubach Tel. 09371/3637
17.09. Adler-Apotheke Kolpingstraße 2, Bürgstadt Tel. 09371/9480700
18.09. Löwen-Apotheke Löhrstraße 4, Amorbach Tel. 09373/1616
19.09. Martins-Apotheke  Miltenberger Straße 7, Bürgstadt Tel. 09371/7009
20.09. Park-Apotheke  Bürgstadter Straße 26, Miltenberg Tel. 09371/9895800
21.09. Nord-Apotheke  Brückenstraße 25, Miltenberg  Tel. 09371/3130
22.09. Easy-Apotheke  In der Seehecke 1, Kleinheubach Tel. 09371/6504254
23.09. Abtei-Apotheke Debonstraße 3 D, Amorbach Tel. 09373/97370
24.09. Anker-Apotheke  Hauptstraße 21-23, Miltenberg  Tel. 09371/6689801
25.09. Nord-Apotheke  Brückenstraße 25, Miltenberg  Tel. 09371/3130
26.09. Engelberg-Apotheke Hauptstraße 11, Großheubach Tel. 09371/3637
27.09. Adler-Apotheke Kolpingstraße 2, Bürgstadt Tel. 09371/9480700
28.09. Löwen-Apotheke Löhrstraße 4, Amorbach Tel. 09373/1616

18./19.09. ZA Bernd Rückert, Im Urnenfeld 2, Großheubach, Tel. 09371/3517
25./26.09. Dr. med. dent. Sabine Schönherr-Blättner, Schloßplatz 1, Amorbach, Tel. 09373/1475
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